KREISVERWALTUNG
RHEIN-HUNSRUCK-KREIS

INFOS
zur Kita-Befdérderung mit éffentlichen Verkehrsmitteln im
Rhein-Hunsruck-Kreis

Wer hat einen Anspruch auf Fahrtkosten?

Es besteht ein Anspruch ab dem Monat, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet hat,
bis zum Schuleintritt.

Grundsatzlich werden Fahrtkosten vom Wohnort bis zur zustandigen Kita vom Rhein-
Hunsrick-Kreis tbernommen, wenn kein Platz in einer wohnortnahen Tageseinrichtung
zur Verfugung steht und deshalb eine Tageseinrichtung in einer anderen Gemeinde be-
sucht werden muss.

Wie und wo beantrage ich die Fahrkarte?

Der Antrag muss online gestellt werden. Den Antrag finden Sie hier.

Online-Antrag ausfillen, per Mausklick absenden, fertiq.

Wie teile ich Anderungen mit?

Findet ein vorzeitiger Austritt aus der Kita oder ein Wechsel in eine andere Kita statt oder
andern sich die personlichen Daten (z. B. Namensanderung, Wohnortwechsel usw.), sind
diese Angaben unverziglich der Kreisverwaltung tber den Online-Antrag mitzuteilen.

Zu Unrecht gezahlte Fahrtkosten aufgrund unterlassener bzw. verspéateter Ande-
rungsmitteilung stellt die Kreisverwaltung den Personensorgeberechtigten in Rech-
nung.

Weitere wichtige Infos zur Kita-Beforderung!

Voraussetzung fur die Teilnahme an der Kita-Beférderung ist die Beantragung der Fahr-
karte. Diese wird bei der Kreisverwaltung hinterlegt. Es erfolgt keine Ausgabe.

Der Antrag ist fur die Dauer des Kitabesuchs in der Regel nur einmal zu stellen, aul3er
bei Anderungen der personlichen Daten (s. oben).

Die Kita-Beforderung im Rhein-Hunsriick-Kreis erfolgt, bis auf wenige Ausnahmen, im 0f-
fentlichen Personennahverkehr (OPNV).


https://formular-server.de/RLPkom_FS/findform?shortname=MPSISSYKVSIM5&formtecid=3&areashortname=sim

e Alle Kinder haben einen Anspruch auf einen Sitzplatz.

e Weitere Sicherheitsvorkehrungen zur Beforderung bietet auch der Kita-Bus-Ausweis.
Ausfihrliche Infos kbnnen Sie auf der Homepage nachlesen.

e Detaillierte Auskunfte zur Kita-Beférderung sind in den Richtlinien des Landkreises mit
dem dazugehdrigen Mallnahmenkatalog geregelt. Diese finden Sie ebenfalls auf der
Homepage der Kreisverwaltung.

Noch Fragen?

Das Personal des OPNV-Buros der Kreisverwaltung hilft Innen gerne weiter:

D4 kitabefoerderung@rheinhunsrueck.de

o Heike Auster e Tanja Buchholz
Telefon 06761 82-203 Telefon 06761 82-206
Fax 06761 829-203 Fax 06761 829-206

Zimmer 2.16 Zimmer 2.25


https://www.kreis-sim.de/B%C3%BCrgerservice/Was-erledige-ich-wo-/Kindergartenbef%C3%B6rderung.php?object=tx,3347.2.1&ModID=10&FID=448.132.1&NavID=2052.59&La=1&kat=1%2C&kuo=1
file://///Kvs-fs01/kvs/DATEN/213/Kiga-Kinderbeförderung/Aktualisierung%20Homepage/2025_11_25_Richtlinien%20und%20Maßnahmenkatalog.pdf

